
DER BUNDESMINISTER 

FÜR JUSTIZ 

IJ -111 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XVI. Gesetzgebungspenode 

7022/l-Pr 1/83 

An den 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

Parlament 

353/A6 

1984 -01- 2 7 
zu 3"~ IJ 

1010 Wie n 

zur Zahl 3l9/J-NR/1984 

Die schriftliche Anfrage der Abgeordneten zum Natio-

nalrat Dr. Lichal und Genossen, betreffend die Besetzung 

des Postens des Diensteinteilers im landesgerichtlichen 

Gefangenenhaus Linz, beantworte ich wie folgt: 

Zunächst muß ich die in der Begründung der Anfrage 

vorgenommene parteipolitische Kategorisierung von Justiz-

wachebeamten zurückweisen. Ich lehne eine solche Eintei-

1ung der Bewerber um eine Funktion im Justizwachdienst wie 

1n der Justiz überhaupt ab. 

Die mit 1. September 1983 datierte Erklärung des 

Blnsp. B., auf die in der Anfrage Bezug genommen wird, ist 

nach den dem Bundesministerium für Justiz vorliegenden 

Berichten nicht beim Anstaltsleiter eingebracht, sondern 

dem Dienststellenausschuß beim landesgerichtlichen Gefan-

genenhaus Linz, an den sie gerichtet war, übergeben wor-

den. Als nicht im Dienstweg eingebracht war diese Erk1ä-

rung dienstrechtlich irrelevant. Blnsp. B. hat somit weder 
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1m Dienstweg noch sonst In e1ner dienstrechtlich relevan­

ten Weise eIne Erklärung abgegeben, mit der er seine Be­

werbung um die Funktion des Diensteinteilers im landesge­

richtlichen Gefangenenhaus Linz zurückzog. 

Zutreffend ist, daß der Leiter der Gefangenenhauses 

und der Dienststellenausschuß in der Frage der Besetzung 

der Funktionsstelle des Diensteinteilers beim landesge­

richtlichen Gefangenenhaus Linz nicht übereinstimmten. Da 

die Argumente des Dienststellenausschusses, insbesondere 

im Hinblick auf den bisherigen Verwendungserfolg und das 

Dienstalter der beiden vorgeschlagenen Bewerber, stich­

hältiger erschienen, ist das Bundesministerium für Justiz 

bei seiner Entscheidung der Stellungnahme der Personalver­

tretung gefolgt. 

27. Jänner 1984 
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